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§ 2 2
Hilfen zur Erhaltung der Arbeitskraft

Schwerbehinderte, die wegen Art oder Schwere der Behin
derung übliche Erholungsmöglichkeiten nicht nutzen können, 
sondern zur Erhaltung ihrer Arbeitskraft auf besondere, per
sonell, räumlich und sächlich behinderungsgerecht ausgestat
tete Einrichtungen angewiesen sind, können Zuschüsse bis 
zur Höhe der ihnen durch die Inanspruchnahme dieser Ein
richtung entstehenden Aufwendungen erhalten.

§23
Hilfen zur Teilnahme an Maßnahmen zur Erhaltung

und Erweiterung beruflicher Kenntnisse und Fertigkeiten
Schwerbehinderte, die an inner- oder außerbetrieblichen 

Maßnahmen der beruflichen Bildung zur Erhaltung und Er
weiterung ihrer beruflichen Kenntnisse und Fertigkeiten oder 
zur Anpassung an die technische Entwicklung teilnehmen, 
vor allem an besonderen Fortbildungs- und Anpassungsmaß
nahmen, die nach Art, Umfang und Dauer den Bedürfnissen 
dieser Schwerbehinderten entsprechen, können Zuschüsse bis 
zur Höhe der ihnen durch die Teilnahme an diesen Maßnah
men entstehenden Aufwendungen erhalten. Hilfen können 
auch zum beruflichen Aufstieg erbracht werden.

§24
Hilfen in besonderen behinderungsbedingten 

Lebenslagen

Andere Leistungen zur begleitenden Hilfe im Arbeits- und 
Berufsleben als die in den §§ 18 bis 23 geregelten Leistungen 
können an Schwerbehinderte erbracht werden, wenn und 
soweit sie unter Berücksichtigung von Art oder Schwere der 
Behinderung erforderlich sind, um die Eingliederung in das 
Arbeits- und Berufsleben auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
zu ermöglichen, zu erleichtern oder zu sichern.

II.
Leistungen an Arbeitgeber

§25
Leistungen zur behinderungsgerechten Einrichtung 

von Arbeits- und Ausbildungsplätzen 
für Schwerbehinderte

(1) Arbeitgeber können Darlehen oder Zuschüsse bis zur 
vollen Höhe der entstehenden notwendigen Kosten für fol
gende Maßnahmen erhalten:

1. die behinderungsgerechte Einrichtung und Unterhaltung 
der Arbeitsstätten einschließlich der Betriebsanlagen, 
Maschinen und Geräte,

2. die Einrichtung von Teilzeitarbeitsplätzen für Schwer
behinderte, insbesondere wenn eine Teilzeitbeschäfti
gung mit einer Dauer auch von weniger als 18 Stunden 
wöchentlich wegen Art oder Schwere der Behinderung 
notwendig ist,

3. die Ausstattung von Arbeits- oder Ausbildungsplätzen 
mit notwendigen technischen Arbeitshilfen, deren War
tung und Instandsetzung sowie die Ausbildung des 
Schwerbehinderten im Gebrauch der nach den Num
mern 1 bis 3 geförderten Gegenstände,

4. sonstige Maßnahmen, durch die eine möglichst dauer
hafte behinderungsgerechte Beschäftigung Schwerbehin
derter in Betrieben oder Dienststellen ermöglicht, er
leichtert oder gesichert werden kann.

Gleiches gilt für Ersatzbeschaffungen oder Beschaffungen zur 
Anpassung an die technische Weiterentwicklung.

(2) Art und Höhe der Leistung bestimmen sich nach den 
Umständen des Einzelfalls, insbesondere unter Berücksichti
gung, ob eine Verpflichtung des Arbeitgebers zur Durchfüh
rung von Maßnahmen nach Absatz 1 gemäß § 14 Abs. 3 Satz 1 
und 2 des Schwerbehindertengesetzes besteht und erfüllt wird

sowie ob Schwerbehinderte ohne Beschäftigungspflicht oder 
über die Beschäftigungspflicht hinaus (§ 5 des Schwerbehin
dertengesetzes) oder im Rahmen der Erfüllung der besonde
ren Beschäftigungspflicht gegenüber im Arbeits- und Berufs
leben besonders betroffenen Schwerbehinderten (§ 6 des 
Schwerbehindertengesetzes) beschäftigt werden.

(3) § 14 Abs. 2 Satz 1 und 2 gilt entsprechend.

§26
Leistungen bei außergewöhnlichen Belastungen

(1) Arbeitgeber können Zuschüsse zur Abgeltung außer
gewöhnlicher Belastungen erhalten, die mit der Beschäfti
gung eines Schwerbehinderten verbunden sind, der nach Art 
oder Schwere seiner Behinderung im Arbeits- und Berufsleben 
besonders betroffen ist (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchstaben а bis d 
des Schwerbehindertengesetzes in Verbindung mit § 3 Abs. 1 
Nr. 1 Buchstaben а bis d und Abs. 3 Nr. 1 dieser Verordnung) 
oder in Teilzeit (§ 9 Abs. 2 des Schwerbehindertengesetzes in 
Verbindung mit § 3 Abs. 1 Nr. 4 dieser Verordnung) beschäf
tigt wird, vor allem, wenn ohne diese Leistungen das Be
schäftigungsverhältnis gefährdet würde.

(2) Außergewöhnliche Belastungen sind überdurchschnitt
lich hohe finanzielle Aufwendungen oder sonstige Belastun
gen, die einem Arbeitgeber bei der Beschäftigung eines 
Schwerbehinderten auch nach Ausschöpfung aller Möglich
keiten entstehen und für die die Kosten zu tragen für den 
Arbeitgeber nach Art oder Höhe unzumutbar ist.

(3) Für die Zuschüsse zu notwendigen Kosten nach Absatz 2 
gilt § 25 Abs. 2 entsprechend.

(4) Die Dauer des Zuschusses bestimmt sich nach den Um
ständen des Einzelfalls.

III.
Sonstige Leistungen

§27
Leistungen zur Durchführung der 

psychosozialen Betreuung Schwerbehinderter

(1) Freie gemeinnützige Träger psychosozialer Dienste, die 
die Hauptfürsorgestelle an der Durchführung der ihr oblie
genden Aufgabe der im Einzelfall erforderlichen psychosozia
len Betreuung Schwerbehinderter unter Fortbestand ihrer 
Verantwortlichkeit beteiligt, können Leistungen zu den dar
aus entstehenden notwendigen Kosten erhalten.N

(2) Leistungen nach Absatz 1 setzen voraus, daß
1. der psychosoziale Dienst nach seiner personellen, räum

lichen und sächlichen Ausstattung zur Durchführung von 
Maßnahmen der psychosozialen Betreuung geeignet ist, 
insbesondere mit Fachkräften ausgestattet ist, die über 
eine geeignete Berufsqualifikation, eine psychosoziale Zu
satzqualifikation und ausreichende Berufserfahrung ver
fügen, und

2. die Maßnahmen
a) nach Art, Umfang und Dauer auf die Aufnahme, Aus

übung oder Sicherung einer möglichst dauerhaften Be
schäftigung Schwerbehinderter auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt ausgerichtet und dafür geeignet sind,

b) nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Spar
samkeit durchgeführt werden, insbesondere die Kosten 
angemessen sind, und

c) aufgrund einer Vereinbarung zwischen der Hauptfür
sorgestelle und dem Träger des psychosozialen Dien
stes durchgeführt werden.

Leistungen können gleichermaßen für Maßnahmen für 
Schwerbehinderte erbracht werden, die diesen Dienst unter 
bestimmten, in der Vereinbarung näher zu regelnden Vor
aussetzungen im Einvernehmen mit der Hauptfürsorgestelle 
unmittelbar in Anspruch nehmen.

(3) Leistungen sollen in der Regel bis zur vollen Höhe der 
notwendigen Kosten erbracht werden, die aus der Beteili-


